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Zitat von hello124

wenn was passiert, wenn ich Alkohol getrunken habe, müsste man wohl erst mal
nachweisen, dass das nicht passiert wäre, wenn ich keinen getrunken habe…

Ziemlich naiv. Die Argumentation, dass der Alkoholkonsum grob fahrlässig war, ist einfach zu
führen. Der Rest ergibt sich. Das kann dich erheblich in den Arsch kneifen.

Klassenfahrt ist Dienst. Im Dienst nüchtern. Immer.
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